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6ttfrmiffion3tt>efen.
0cittc <30£ifeftättbe, iljpe Httfadjen mtî> beten

QSefeitigung.
(@d)Iu6.)

®te »rten Der Nefptmbeftrebungen.
®ie bereits erwähnte Brofdjüre oom ,3ahr 1903

fdjloß mit her ju3erfic§tlid)en BorauSftßung, baß bie

Behörben tiad) Kräften jur Neform beS ©ubmifftonS=
wefenS beitragen werben, ffite bisherigen ©rfahrungen
laffen aber erfennen, baß bei btefer Neformfrage ber

©eroerbeftanb tn ber f>aupifad)e auf fid) felbft ange»

roiefen fetn roirb. Nlit bem bloßen 9lufsählen flagranter
BorfäHe unb mit etner geßarnlfchten Kritif betfelben
würbe aber bist)®* nichts erreicht, unb btefeS SRittel

allein roirb audi in ber golgejeit nicht ben geroünfchten

©tfolg haben. 2Bir flehen alfo nor 3eitfibeln, bte fid)
roebet mit SBorten noch mit ®ruderfdjwärse befeitigen

laffen, barum müffen roir ben Ntut unb bte Kraft haben,

mit anbern Neformmittfln su îâmpfen. £at bet ©e»

roerbeftanb tn biefer Nidjtung ba§ Nlögliche getan?
®er ©chireiser. ©croerbeoeretn befcßt ftdj feit feiner

©rünbung mit Dem ©ubmiffionSroefen. ®effen 3®utral=
leitung tarn fchon oor 30 fahren sa b®r Überseugung,
baß ber hauptjäcblichfte Übelftanb tn ber su großen Ber»

f(hieben hett ber tpretSofferten roursle unb baff bte Ur»

fachen biefer SSetfd^tebenheit mtnbeftenS sum Seit tn ber

nicht s®itgemäßen Borbilbung unferer £>anb
roerfer imfßreiSberechnungSfad) SU fuchen feien,
ättan erwartet beStjalb nid^t atleS föeil oon oben, fon»
bem legte felbft |>anb an, um baS Übel an ber ©urjel
SU faffen.

©cl)on oor mehr als 25 fahren grönbete jene 8®*'
iraHettung Sehrwerffiätten sum 3mede ber befferen 2luS»

bilbung ber |janbroetfer in faufmännifcher Nidjtung, im
3etchnen, ÜUtobeüieren je. ©ans befonberS aber follten
bie angehenber. $anbroetfer audj im tßreiSberechnungS-

fach "ach ben Bebürfntffen ber 3eit herangebilbet wer»

ben ®ie Sehrroerfftätten erfüHten biefen 3roedE ; bie

3nfiitute lehre etroieS fid) aber als fo teuer, baß man
über wenige Betfudje nidjt hinaus fam.

3lngefid)tS biefer ©adjlage madhte bie 3®uiralletiung
roährenb süfa fechS Qaßren SSerfttdlje mit ber ©uboentio»

nierung ber ^?rioatIehre. 9ln ausgewählte Sehrmelfter
würben 150 bis 250 gr. pro öehrling unb pro Sehrseit

besahlt. SRan fnüpfte baran Bebtngungen, bie befonbetS

auch bahln sl®Ü®n. bte jungen £>anbroetfer im NretS»

berethnungSfath beffer auSsubilben. ®te gortfeßung biefer

Betfudje mußte unterbleiben, weit bte @rfolge nid^t be=

frtebigten unb weil baS nötige ©elb fehlte.

3n brilter Stnie Heß ber ©d)roetser. ©eroerbeoerein

unter bewahrter SNitarbeit beS ®ireftorS ber Seßrwetf»

flatten in Bern ein Sehrmittel erfteUen für Buchhaltung
unb ^Preisberechnung. ®aS Sehrmittel war für unfete
®eroerbefd)ulen unb für Kurfe beftimmt. ®er tpräfibent
beS ©cßmetser. ©eroetbeoeteinS gab fi(h wührenb meh>

reren fahren außergewöhnliche 3Mh®, etnmal eine Ber»
befferung im $reiSberedjnungSwefen nicht nur
ansuftreben, fonbern auch praftifdj suftanbe su bringen.
3)n oerfdjtebenen Kurfen tnftruterte er über 200 ©ewerbe»

fchuUehrer tn bem für fte neuen fpretSberedjnungSoer=
fahren. 3fm gansen Sanbe h®runt würben Vorträge ge=

halten, KurSletter würben sur Betfügung gefieflt, 2Tuf»

üärungen erfolgten tn allen gachfdjrifl®n- ®®r gleich®

Nräftbent tat tn ber ©ache fo »tet. baff bte Sluffaffung
entftanb, eS feien bamit petfönlldje Borteite im 3ufammett»
hang, ©tngeroethte wifjen aber, baff eher baS ©egentetl

ber Çall war. 2Benn nun auch ba ber @rfolg ben @r«

©rroartungen nicht entfpricht, fo ftnb wenigftenS nach
btefer 9îid^tutig hin wahrlich nidjt bie SBeljörben fdfjulb.

3eneS Sehrmittel ift heute oerbeffert; man hut @r=

fahrungen bamit gemadjt unb btefe berücf|ld)tigt, nament»
ltdh im ©tnne einer 33ereinfa(hung beS ©pftemS. ®er
9Beg sur @rweiterun g ber Kenntniffe im ^PretSberechnungS»
fach fft alfo geebnet; eS muh aber auf bemfelben roeiter=
gefdhritten werben, baS ift abfolut unerläßlich, wenn bte
IReform im ©ubmiffionSroefen ©rfolg haben foH. fpter
in bie 93erhdl(niffe etnsugreifen ift eine banïbare Aufgabe
für junge Kräfte, oor allem aber für unfere ©erufSoer*
banbe.

®le Vergebung ber 3lrbeit su einem greife, ber je=
weilen bem ®urchfdjnitt aller eingegangenen Offerten
entfpredhen würbe, bürfte nidfjt als ein suoerläßigeS unb
gerechtes Verfahren erfannt werben. ®te, ipublttationen
beS ©chroetser. ©ewerbeoereinS oon ben fahren 1903
unb 1912 enthalten barüber ausführliche 33egrünbungen.
©te werben burdj SGßahrnehmungen auS letter 3®ü nodh
oermehrt. ®o hatte s ein SerufSoetbanb snnfdjen
fehr oerfdhiebenen Offerten einen @ntfd)etb su treffen.
@r wählte in guten Streuen ben ÜJtittelpreiS, mußte fidj
aber nadhträgti^ baoon fiberseuge«, baß berfelbe ßch noch
roefentlich unter bem fïtormalpreiS befanb. ®aS an unb
für fich einfache „fülittelpretSoerfahren" barf alfo nicht
als ^eil ber 3uïunft in 2luSfidE)t genommen werben.

©mpfehlenSwetter ift etn Verfahren, baS fdhon biS=
her oeretnjelt praïtijtèrt würbe. 3ebe sur öffentlichen
Konîurrens auSgefd)rtebene Berufsarbeit wirb oon einem
oom beirtffenben BerufSoerbanb befteütem Kollegium be=

rennet. ®te ^PreiSermittlung wirb sunäch^ oon jebem
äRitgliebe beS Kollegiums felöftänbig gemadjt, fobann
werben bie ©Inselrefultate oerglichen, unb wo fich roefent=
Itche ®ifferensen jctgeri, werben Überprüfungen oorge=
nommen, bis ein suoerläfftger Normalpreis feftgeftellt ift.
®te ©tnhaltung beSfelben wirb bann ben KoÖegen sur
Bfüdjt gemacht. SBeil bei biefem Verfahren nicht etwa
bie iprobuftionSart rücEjtänbiger Betriebe als BafiS ber
Berechnung bient unb weil baS BerechnungSrefultat mit
allen feinen ®efailS ben Behötben sur Überprüfung sur
Betfügung fteßt, fo fönnen btefe Intern wahrlich leinen
triftigen ©runb haben, bte auf bte|em SBege ermittelten
greife nidjt su berüctfichtigen. 3ebenfaUS aber muß biefeS
Betfahren als einroanbfrei unb empfehlenswert erfannt
werben.

biefer Nietung ift am metteften fortgefchritten
bte Organifation ber Buchbruder. 3ebeS Nlitglieb ber=
felben ift im Beft^e einer grünbltchen unb rationellen
9lnlettung über baS BretSberedhnungSoerfahren unb baS
Satifwefen. @S flehen ben SRitgliebern auch fpesteHe
tpretSberechnungSftcUen sur Betfügung. 3Jtan hat aber
nicht nur Borfdjriften unb tpreiSnormalien, fonbern audh
bte 9J?ögtichfett, baS Nichtbefolgen berfelben roitlfam su
ahnben. Ohne baS letztere wirb eine burdhgretfenbe Ne^
form im ©ubmiffionSroefen niemals möglidh fein ; benn
trot) aller Neglemente unb Belehrungen ftnb immer wte=
ber Söfftgfeiten, OberfIäd)Hdhfeiten ober oorfähltdje Unter»
bietungen su fonftatteren, bte fich nur mit empfinbttchen
aihnbungen einbämmen laffen. ®ie Organifation ber
Buchbruder arbeitet fo roirffam in btefer Nichtunq,
baß fie bereits als „®ruft" bejetchnet roirb. ®er Ber»
faffer bieS hat biefe Behauptung wieberholt auf ihre
Nichtigfeit geprüft, tnbeffen nicht Srufttenbensen, fonbern
nur eine seitgemäße 2Sehr gegen Unterbietungen fonfta»
tteren fönnen. Srufttenbensen müßten beffagt werben,
benn fte wären ber Anfang oom @nbe, fte würben baS
Betfahren, baS bte Behörben bei ber Bergebunq ber
3lrbeit befolgen, als unerläßlich erfennen laffen; eS wäre
ein ©pftem, baS man nid^t befürworten bürfte, fonbern
felbft befämpfen müßte.
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Das Submissionswesen.
Seine Mißstände, ihre Ursachen und deren

Beseitigung.
(Schluß,)

Die Arten der Resormbestrebvngev.
Die bereits erwähnte Broschüre vom Jahr 1903

schloß mit der zuversichtlichen Voraussetzung, daß die

Behörden nach Kräften zur Reform des Submissions-
wesens beitragen werden. Die bisherigen Erfahrungen
lassen aber erkennen, daß bei dieser Reformfrage der

Gewerbestand in der Hauplsache auf sich selbst ange-
wiesen sein wird. Mit dem bloßen Aufzählen flagranter
Vorfälle und mit einer geharnischten Kritik derselben

wurde aber bisher nichts erreicht, und dieses Mittel
allein wird auch in der Folgezeit nicht den gewünschten

Erfolg haben. Wir stehen also vor Zeitübeln, die sich

weder mit Worten noch mit Druckerschwärze beseitigen

lassen, darum müssen wir den Mut und die Kraft haben,

mit andern Reformmitkln zu kämpfen. Hat der Ge-

werbestand in dieser Richtung das Mögliche getan?
Der Schweizer. Giwerbeoeretn befaßt sich seit seiner

Gründung mit dem Submissionswesen. Dessen Zentral-
leitung kam schon vor 30 Jahren zu der Überzeugung,
daß der hauptsächlichste llbelstand in der zu großen Ver-
schieden heit der Preisofferten wurzle und daß die Ur-
fachen dieser Verschiedenheit mindestens zum Teil in der

nicht zeitgemäßen Vorbildung unsererHand-
werker imPreisberechnungsfach zu suchen seien.

Man erwartet deshalb nicht alles Heil von oben, son-
dern legte selbst Hand an, um das Übel an der Wurzel
zu fassen.

Schon vor mehr als 25 Jahren gründete jene Zer-
tralleitung Lehrwerkstätten zum Zwecke der besseren Aus-
bildung der Handwerker in kaufmännischer Richtung, im
Zeichnen, Modellieren :c. Ganz besonders aber sollten
die angehenden Handwerker auch im Preisberechnungs-
such nach den Bedürfnissen der Zeit herangebildet wer-
den Die Lehrwerkstätten erfüllten diesen Zweck; die

Institute lehre erwies sich aber als so teuer, daß man
über wenige Versuche nicht hinaus kam.

Angesichts dieser Sachlage machte die Zentralleitung
während zirka sechs Jahren Versuche mit der Subventio-
nierung der Privatlehre. An ausgewählte Lehrmeister
wurden 150 bis 250 Fr pro Lehrling und pro Lehrzeit

bezahlt. Man knüpfte daran Bedingungen, die besonders

auch dahin zielten, die jungen Handwerker im Preis-
berechnungsfach besser auszubilden. Die Fortsetzung dieser

Versuche mußte unterbleiben, weil die Erfolge nicht be-

friedigten und weil das nötige Geld fehlte.

In dritter Linie ließ der Schweizer. Gewerbeveretn

unter bewährter Mitarbeit des Direktors der Lehrwerk-

stätten in Bern ein Lehrmittel erstellen für Buchhaltung
und Preisberechnung. Das Lehrmittel war für unsere

Gewerbeschulen und für Kurse bestimmt. Der Präsident
des Schweizer. Gewerbevereins gab sich während meh-

reren Jahren außergewöhnliche Mühe, einmal eine Ver-
besserung im Preisberechnungswesen nicht nur
anzustreben, sondern auch praktisch zustande zu bringen.

In verschiedenen Kursen instruierte er über 200 Gewerbe-

schullehrer in dem für sie neuen Preisberechnungsver-
fahren. Im ganzen Lande herum wurden Vorträge ge-

halten, Kursleiter wurden zur Verfügung gestellt. Auf-
klärungen erfolgten in allen Fachschristen. Der gleiche

Präsident tat in der Sache so viel, daß die Auffassung

entstand, es seien damit persönliche Vorteile im Zusammen-
hang. Eingeweihte wissen aber, daß eher das Gegenteil

der Fall war. Wenn nun auch da der Erfolg den Er-

Erwartungen nicht entspricht, so sind wenigstens nach
dieser Richtung hin wahrlich nicht die Behörden schuld.

Jenes Lehrmittel ist heute verbessert; man hat Er-
fahrungen damit gemacht und diese berücksichtigt, nament-
lich im Sinne einer Vereinfachung des Systems. Der
Weg zur Erweiterung der Kenntnisse im Preisberechnungs-
fach ist also geebnet; es muß aber auf demselben weiter-
geschritten werden, das ist absolut unerläßlich, wenn die
Reform im Submissionswesen Erfolg haben soll. Hier
in die Verhältnisse einzugreifen ist eine dankbare Aufgabe
für junge Kräfte, vor allem aber für unsere Berufsoer-
bände.

Die Vergebung der Arbeit zu einem Preise, der je-
weilen dem Durchschnitt aller eingegangenen Offerten
entsprechen würde, dürste nicht als ein zuverläßiges und
gerechtes Verfahren erkannt werden. Die Publikationen
des Schweizer. Gewerbevereins von den Jahren 1903
und 1912 enthalten darüber ausführliche Begründungen.
Sie werden durch Wahrnehmungen aus letzter Zeit noch
vermehrt. So hatte z B. ein Berufsverband zwischen
sehr verschiedenen Offerten einen Entscheid zu treffen.
Er wählte in guten Treuen den Mittelpreis, mußte sich
aber nachträglich davon überzeuge«, daß derselbe sich noch
wesentlich unter dem Normalpreis befand. Das an und
für sich einfache ..Mittelpreisverfahren" darf also nicht
als Heil der Zukunft in Aussicht genommen werden.

Empfehlenswerter ist ein Verfahren, das schon bis-
her vereinzelt praktiziert wurde. Jede zur öffentlichen
Konkurrenz ausgeschriebene Berufsarbeit wird von einem
vom betreffenden Berufsverband bestelltem Kollegium be-
rechnet. Die Preisermittlung wird zunächst von jedem
Mitgliede des Kollegiums selbständig gemacht, sodann
werden die Einzelresultate verglichen, und wo sich wesent-
liche Differenzen zeigen, werden Überprüfungen vorge-
nommen, bis ein zuverlässiger Normalpreis festgestellt ist.
Die Einhaltung desselben wird dann den Kollegen zur
Pflicht gemacht. Weil bei diesem Verfahren nicht etwa
die Produktionsart rückständiger Betriebe als Basis der
Berechnung dient und weil das Berechnungsresultat mit
allen seinen Details den Behörden zur Überprüfung zur
Verfügung steht, so können diese l- tztern wahrlich keinen
triftigen Grund haben, die aus diesem Wege ermittelten
Preise nicht zu berücksichtigen. Jedenfalls aber muß dieses
Verfahren als einwandfrei und empfehlenswert erkannt
werden.

In dieser Richtung ist am weitesten fortgeschritten
die Organisation der Buchdrucker. Jedes Mitglied der-
selben ist im Besitze einer gründlichen und rationellen
Anleitung über das Preisberechnungsverfahren und das
Tarifwesen. Es stehen den Mitgliedern auch spezielle
Preisberechnungsstkllen zur Verfügung. Man hat aber
nicht nur Vorschriften und Preisnormalien, sondern auch
die Möglichkeit, das Nichtbefolgen derselben wirksam zu
ahnden. Ohne das letztere wird eine durchgreifende Re-
form im Submissionswesen niemals möglich sein; denn
trotz aller Reglement« und Belehrungen sind immer wie-
der Lässigkeiten, Oberflächlichkeiten oder vorsätzliche Unter-
bietungen zu konstatieren, die sich nur mit empfindlichen
Ahndungen eindämmen lassen. Die Organisation der
Buchdrucker arbeitet so wirksam in dieser Richtung,
daß sie bereits als „Trust" bezeichnet wird. Der Ver-
fasser dies hat diese Behauptung wiederholt auf ihre
Richtigkeit geprüft, indessen nicht Trusttendenzen, sondern
nur eine zeitgemäße Wehr gegen Unterbietungen konsta-
tieren können. Trusttendenzen müßten beklagt werden,
denn sie wären der Anfang vom Ende, sie würden das
Verfahren, das die Behörden bei der Vergebung der
Arbeit befolgen, als unerläßlich erkennen lassen; es wäre
ein System, das man nicht befürworten dürfte, sondern
selbst bekämpfen müßte.
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Unfere |janbroerfer foüten auch tn formeller £>lnftcht
iî)re ©ingaben fo geftalten, baß ble Slnfätje für [Roß»

material, Söhne, Unfoften unb Koften ber ÜRitarbeit beë

PetrtebStnhafcerS barauS erfidhtlich finb. geber PetrlebS»
inbaber bat boch baS [Recht, einen angemeffenen Petrag
für feine SRitarbeit an ben Probuften in bte ?|Sretèbe=

redbnung elnjufteUen. gft biffer betrag normal, fo bürfte
er felbft non feiten ber Pehörben nid^t beanftanbet
roerben. ©ine Offerte, bte einen SmbltcE in bie ^3cctê
anfätje aller in Petracht faüenben gaftoren geroäbrt,
mürbe im ©egenteil baS Sertrauen in bie [Richtigfett ber
Peredjnung eher ftärfen. gerner foKte ble Pfzetcßnung
„©erotnn" oermieben roerben. Sehr otele $heoretifer
interpretieren btefeS PBort otel ju buchftäbltdh ; fte abnen
ntcht, baß unter biefer ^Bezeichnung ber ©egenroert ber
SRitarbeit beë SReifterê oerftanben ift; fie glauben, biefer
fet fcbon in ben llnfoften enthalten unb finben beSjalb
ben „©erotnn" ju hoch-

2Benn biefe roer igen ^Begleitungen für etne roirffame
[Reform beë SubmiffionSroefenS oorangefteüt rourben, fo
batf baS nicht etroa ber Slufftffung rufen, eS fet ber
SerorbnungSroeg gegenftanbSloë geroocben. SBir müffen
im ©egenteil baS etne tun unb DaS anbere nicht loffen.
®te gentraüeitung beë Schmelzer. ©eroerbeoeretnë roirb
felbftrebenb baS guftanbefommen roetterer amtltcher [Re=

gelungen ber Vergebung ber Slrbeit nach Gräften föcbern.
gnbefjen müffen mir un£ alle beraubt fein, baß eS ba=

mit nodb nicht getan ift, baß ber Pudhftabe beS ©efetjeS
allein nicht genügt. ®te Preisangebote ftnb nun einmal
heute mtnbeftenS fo oerfchteben, als fte oot 20 ober 30
fahren geroefen finb, unb btefe fo große 33etfd^iebenheit
ift ber Ürfprung beS Übels. SBäten bie niebtigen Sin»

geböte im ßufammenhang mit oermehrtem SBiffen unb
können ber Submittenten, bann roären fie etn gort»
fchritt; fte roären etn leucfjtenbeS Sorbilb für anbere,
bte boSfelbe nadhahmen tonnten, um auf bem SBege ber

Konfurrenz ju ebenbürtigen Offerten ju gelangen. Selber

ift aber ble Sachlage eine ganz anbere; jene Singebote
ftnb auf gaftoren zurückführen, bie im gntereffe
beS ©emeinroohlS befämpft roerben müffen.
llnb in bie fem Kampfe bürfen fich bte PerufSoetbänbe
nicht auf bie £>ilfe oon oben aüetn oerlaffen ; fie müffen
felbft tn bie Serhältniffe etngreifen. ®er 2Beg zum ßtel
muß aber oon ihnen felbft mit mehr Kraft unb SIuS»

bauer betreten roerben, als es bisher gefcheßen ift.

Das fd?u>ct3. Dctftc^erun0su)cfctt.
®er Peridot beS eibgenöffifchen Serfiche»

rungSamteS über bie prioaten SerfidjerunqS;
Unternehmungen in berSdfjtoeiz im gahre 1913
hat gegenüber ben früheren Pericßten etne fReihe oon
©rgänzungen erfahren unb er barf nadh rote cor als bie
beftlnformterenbe SluffidhtSamtpublifation angefehen roer»
bett. SBelche Pebeutung baS SerftcherungSroefen im
SßirtfchaftSleben unfereS SanbeS beanfpruchen barf, geht
fdhon barauS h«oor, baß im gahre 1913 tn ber Sdfjroetz
an Prämien bei ben fonzeffionierten ©.feüfchaften unb
ben tantonalen geueroetficherungëanfialten nid^t roeniger
als 116,7 SRiüionen gr. ober runb 136 gr. pro ÇaitS
haltung aufgebradht rourben. £>ieoon entfällt etroaS über
bte fpälfte, nämlich 58,6 3RiU. gr. auf bie SebenS»
o er fiche rung; an zroeiter SteÜe mit 28,8 9RiH. fommt
bte UnfaUoetfi^erung, bann an britter Stelle bie geuer»
oerftdhetung mit einem Prämtenaufroanb oon 14,3 SRiü.
gr. bei ben prioaten ©efeüfdhaften unb oon 7,9 9Riü.
gr. bei ben fantonalen Slnftalten. Sin oierter Stelle
reiht ftch in biefer gufammenfteüung bte STranSportoer»

ftchetung mit 3,5 SRill. gr. Prämien, roährenb bie üb»
rigen PerftcherungSjroeige erft tn roeitem Stbftanbe folgen.
Pro Kopf ber ©efamtbeoölferung ergibt fidß ein ®urdj»
fchnitt oon 30,1 gr., roobei aKerbingS bte Quote in ben
einzelnen Kantonen febr oerfchieben ift; an ber Spitze
marfdhteren hiec PafebStabt mit 52,1 gr. unb ©enf
mit 49,5 gr. pro Kopf ber Peoölferung, roogegen 3p;
penzeH g. [Rh- unb SBaüiS mit etnem Kopfbetrage oon
10,5 gr. bezro. 11,3 gr. ben legten [Rang einnehmen.
PerücEjidhtigt man bloß ben fdhroetzerifchen Prämienauf»
roanb bei ben beauifidE)tigten ©efellfd^aften, fo ergibt fidh
ötefer mit 108,8 SRiH. gr. etroa fünfmal fo groß rote

Zu Pegtnn ber PunbeSaufficht (1883: 22,0 SRiÜ. gr.)
Son ben 27 fonzeff ionierten ©efeüfdhaften, oon benen

9 auf ©egenfeitiqfeit unb 18 auf SIEtten Eonftituiert ftnb,
roelche baS SebenSoerficherungSgefdhäft tn ber
Schroeiz betreiben, hüben je 6 ihren Sit) in ber Schweiz
unb in granîreidh, 10 in ®eutfdhlanb, je 2 in ©nglanb
unb ben Seretnigten Staaten unb eine tn öfterretch.
Son bem gefamten fdhroeizetifchen KapitaloerficherungS»
beftanb, ber ©nbe 1913 bie ftattlic^e £>öhe oott 1274,7
3Riü ,gr. erreichte, entfiel etroaS roeniger als bte £>älfte,
nämliih 44,l"/o, auf bie fdhroeizerifdhen ©eftüfehafeen unb
55,9"/o auf bte auSlänbifdhen ©efeüf^aften; ferner 53,5%
auf bie ©egenfeitigïeitSanftalten unb 46,5% auf bte

Slftlengefeflfdhaften. InberS ift baS SerhältniS bei ber
fRentenoerfidjerung, roo oon etnem ©efamtbeftanb
oon 5 984,016 gr. einerfeitS 89,7% auf bte fchroeizeri»
fdhen ©efeüfdhaften unb nur 10,3% auf bie auSlänbifcfjen
gnftitute unb anberfeitS 56,0Vo auf bte Slfttengefeüfchaften
unb 44,0"/o auf bte ©egenfeitigfeitSanftjIten Eommen.

äBährenb fomit oon bem fdhroeizerifdhen Kapitaloer»
jidherungSbeftanbe bie größere ^älfte auf bie auSlänbi»
fdhen ©efeüfdhaften entfäüt, fließt bte Prämieneinnahme
beS SebenSoeifkherungSgefchäfteS fett einigen gatjren z'tm
größten Seile ben fehroei^erifeben Unternehmungen zu.
5)aS SerhältniS betrug hiet im gahre 1913 52®/o : 48%
gegen 43% : 57% etroa zu Peginn ber PunbeSaufficßt,
nämlidh im gahre 1886, unb gegen 55% : 45% int
gaijre 1911.

®ie bur^fdhnittliche ^öhe ber Police tn bem fdhroet»

Zerifchen Kapùaloetftcherungëbeftanbe beträgt bei ben
einhetmifdhen ©efeüfdhaften 4885 gr., bei ben auSlänbi»
fdhen ©efeüfdhaften ift fie zumeift höh«; non ben erfteren
fteht nach ber burchfdhnittltdhen ^öhe ber Police bie
©enfer ©efeüfdhaft Sa ©eneooife mit 6936 gr. an ber
Spiie.

Pad) bet Sebenëoetftcherung fommt für baS fdhroei»
ZerifdEje ©efdhäft in Pezug auf bie fpöfje ber Prämien»
einnähme bie Unfalloerficherung an erfter Steüe.
®er Prämtenaufroanb betrug in biefer Pranche im gahre
1913 30,4 SRili. gr., b. i. boppelt fooiel als oor adht
gaßren (1905 15 Ys 9Riü. gr.) unb runb achtmal foDtel
als im gahre 1890.

gn baS fdhroeizerifdhe geueroerficherungSgefdhäft
teilen ftch einerfeitS 28 Prioatunternehmungen, oon benen
25 tn bie rechtliche gorm oon 3fttengefeÜfdhaften geflei»
bet finb, anberfeitS 20 fantonale PranboerfidherungSan»
flatten ; oon ben letzteren betreiben 18 bte gmmobiltar»
oerßdherung unb nur zroet bie SRobilitroerftcherung. ®er
gefamte Peftanb ber Schroeiz hut 21,7 SRiüiarben über»

fchritten; hieoon enlfaüen aüetn 10,548 ÜRiü. gr. auf
eigene [Rechnung bei ben prioaten ©efeüfdhaften unb
7Ô41 SRiü. gr. auf eigene [Rechnung bei ben fantonalen
Slnftalten ®ie leßteren hut>en fetner 3210 SRtü gr.
bei ben Prioatgefeflfchaften in [Rüdbecfung gegeben. ®er
Slnteil ber einheimifchen ©efeüfdhaften auf Slftten unb
©egenfeiügfeit an bet ©efamtoetftdjerungSfumme ift im
gahre 1913 oon 79,3% auf 80,1% gefltegen, ber Sir»
teil an ber Prämier einnohme ebenfo oon 70,0% auf

2:6 Jllustr. schweiz Handw, 'Zeitung („Meisterblatt") Nr, 24

Unsere Handwerker sollten auch in formeller Hinsicht
ihre Eingaben so gestalten, daß die Ansätze für Roh-
material, Löhne. Unkosten und Kosten der Mitarbeit des

Betriebstnhabers daraus ersichtlich sind. Jeder Betriebs-
tnhaber hat doch das Recht, einen angemessenen Betrag
für seine Mitarbeit an den Produkten in die Preisbe-
rechnung einzustellen. Ist dieser Betrag normal, so dürfte
er selbst von feiten der Behörden nicht beanstandet
werden. Eine Offerte, die einen Einblick in die Preis-
ansähe aller in Betracht fallenden Faktoren gewährt,
würde im Gegenteil das Vertrauen in die Richtigkeit der
Berechnung eher stärken. Ferner sollte die Bezeichnung
„Gewinn" vermieden werden. Sehr viele Theoretiker
interpretieren dieses Wort viel zu buchstäblich; sie ahnen
nicht, daß unter dieser Bezeichnung der Gegenwert der
Mitarbeit des Meisters verstanden ist; sie glauben, dieser
sei schon in den Unkosten enthalten und finden deshalb
den „Gewinn" zu hoch.

Wenn diese wer igen Wegleitungen für eine wirksame
Reform des Submiffionswesens vorangestellt wurden, so

darf das nicht etwa der Auffassung rufen, es sei der
Verordnungsweg gegenstandslos geworden. Wir müssen
im Gegenteil das eine tun und das andere nicht lassen.
Die Zentralleitung des Schweizer. Gewerbevereins wird
selbstredend das Zustandekommen weiterer amtlicher Re-
gelungen der Vergebung der Arbeit nach Kräften fördern.
Indessen müssen wir uns alle bewußt sein, daß es da-
mit noch nicht getan ist, daß der Buchstabe des Gesetzes
allein nicht genügt. Die Preisangebote sind nun einmal
heute mindestens so verschieden, als sie vor 20 oder 30

Jahren gewesen sind, und diese so große Verschiedenheit
ist der Ursprung des Übels. Wären die niedrigen An-
geböte im Zusammenhang mit vermehrtem Wissen und
Können der Submittenten, dann wären sie ein Fort-
schritt; sie wären ein leuchtendes Vorbild für andere,
die dasselbe nachahmen könnten, um auf dem Wege der
Konkurrenz zu ebenbürtigen Offerten zu gelangen. Leider
ist aber die Sachlage eine ganz andere; sene Angebote
sind auf Faktoren zurückzuführen, die im Interesse
des Gemeinwohls bekämpft werden müssen.
Und in diesem Kampfe dürfen sich die Berufsverbände
nicht auf die Hilfe von oben allein verlassen; sie müssen
selbst in die Verhältnisse eingreifen. Der Weg zum Ziel
muß aber von ihnen selbst mit mehr Kraft und Aus-
dauer betreten werden, als es bisher geschehen ist.

Das schweiz. Versicherungswesen.
Der Bericht des eidgenössischen Versiche-

rungsamtes über die privaten Versicherungs
Unternehmungen in derSchweiz im Jahre 1913
hat gegenüber den früheren Berichten eine Reihe von
Ergänzungen erfahren und er darf nach wie vor als die
bestinformterende Aussichtsamtpublikation angesehen wer-
den. Welche Bedeutung das Versicherungswesen im
Wirtschaftsleben unseres Landes beanspruchen darf, geht
schon daraus hervor, daß im Jahre 1913 in der Schweiz
an Prämien beiden konzessionierten Gesellschaften und
den kantonalen Feuerversicherungsanstalten nicht weniger
als 116,7 Millionen Fr. oder rund 136 Fr, pro Haus
Haltung aufgebracht wurden, Hieoon entfällt etwas über
die Hälfte, nämlich 58.6 Mill. Fr. aus die Lebens-
Versicherung; an zweiter Stelle mit 28.8 Mill, kommt
die Unfallversicherung, dann an dritter Stelle die Feuer-
Versicherung mit einem Prämienaufwand von 14.3 Mill.
Fr. bei den privaten Gesellschaften und von 7,9 Mill.
Fr. bei den kantonalen Anstalten, An vierter Stelle
reiht sich in dieser Zusammenstellung die Transportver-

sicher ung mit 3.5 Mill. Fr. Prämien, während die üb-
rigen Versicherungszweige erst in weitem Abstände folgen.
Pro Kopf der Gesamtbeoölkerung ergibt sich ein Durch-
schnitt von 30.1 Fr., wobei allerdings die Quote in den
einzelnen Kantonen sehr verschieden ist; an der Spitze
marschieren hier Basel-Stadt mit 52.1 Fr. und Genf
mit 49.5 Fr. pro Kopf der Bevölkerung, wogegen Ap
penzell I. Rh, und Wallis mit einem Kopfbetrage von
10,5 Fr. bezw. 11,3 Fr. den leyten Rang einnehmen.
Berücksichtigt man bloß den schweizerischen Prämienauf-
wand bei den beaufsichtigten Gesellschaften, so ergibt sich
dieser mit 108.8 Mill, Fr. etwa fünfmal so groß wie
zu Beginn der Bundesaufsicht (1883: 22.0 Mill. Fr.)

Von den 27 konzessionierten Gesellschaften, von denen
9 auf Gegenseitigkeit und 18 auf Aktien konstituiert sind,
welche das Lebensversicherungsgeschäft in der
Schweiz betreiben, haben je 6 ihren Sitz in der Schweiz
und in Frankreich, 10 in Deutschland, je 2 in England
und den Vereinigten Staaten und eine in Osterreich.
Von dem gesamten schweizerischen Kapitalversicherungs-
bestand, der Ende 1913 die stattliche Höhe von 1274.7
Mill Fr. erreichte, entfiel etwas weniger als die Hälfte,
nämlich 44,1°/», auf die schweizerischen Gesellschaften und
55,9°/» auf die ausländischen Gesellschaften; ferner 53,5°/o
auf die Gegenseitigkeitsanstalten und 46.5°/o auf die
Aktiengesellschaften. Anders ist das Verhältnis bei der
Rentenversicherung, wo von einem Gesamtbestand
von 5 984,0)6 Fr. einerseits 89,7°/» auf die schweizeri-
schen Gesellschaften und nur 10,3°/o auf die ausländischen
Institute und anderseits 56,0°/« auf die Aktiengesellschaften
und 44.0°/o auf die Gegenseiligkeitsanstüten kommen.

Während somit von dem schweizerischen Kapitalver-
sicherungsbestande die größere Hälfte auf die ausländi-
schen Gesellschaften entfällt, fließt die Prämieneinnahme
des Lebensveisicherungsgeschäftes seit einigen Jahren z im
größten Teile den schweizerischen Unternehmungen zu.
Das Verhältnis betrug hier im Jahre 1913 52°/o : 48°/o
gegen 43°/o; 57°/o etwa zu Beginn der Bundesaufsicht,
nämlich im Jahre 1886. und gegen 55"/» : 45°/o im
Jahre 1911,

Die durchschnittliche Höhe der Police in dem schwet-
zerischen Kapitaloersicherungsbestande beträgt bei den
einheimischen Gesellschaften 4885 Fr., bei den ausländi-
schen Gesellschaften ist sie zumeist höher; von den ersteren
steht nach der durchschnittlichen Höhe der Police die
Genfer Gesellschaft La Genevoise mit 6936 Fr, an der
Spitze.

Nach der Lebensversicherung kommt für das schwei-
zerische Geschäft in Bezug auf die Höhe der Prämien-
einnähme die Unfallversicherung an erster Stelle.
Der Prämienaufwand betrug in dieser Branche im Jahre
1913 30,4 MR, Fr., d. i, doppelt soviel als vor acht
Jahren (1905 15'/s Mill, Fr.) und rund achtmal soviel
als im Jahre 1890,

In das schweizerische Feuerversicherungsgeschäft
teilen sich einerseits 28 Privatunternehmungen, von denen
25 in die rechtliche Form von Aktiengesellschaften geklei-
det sind, anderseits 20 kantonale Brandversicherungsan-
stalten; von den letzteren betreiben 18 die Jmmobiltar-
Versicherung und nur zwei die Mobilirroersicherung. Der
gesamte Bestand der Schweiz hat 21,7 Milliarden über-
schritten; hieoon entfallen allein 10,548 Mill. Fr. auf
eigene Rechnung bei den privaten Gesellschaften und
7041 Mill, Fr. auf eigene Rechnung bei den kantonalen
Anstalten Die letzteren haben ferner 3210 Mill Fr.
bei den Privatgesellschaften in Rückdeckung gegeben. Der
Anteil der einheimischen Gesellschaften aus Aktien und
Gegenseitigkeit an der Gesamtversicherungssumme ist im
Jahre 1913 von 79,3°/o auf 80,1°/» gestiegen, der Ar-
teil an der Prämier einnähme ebenso von 70.0"/„ aus
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